
  

Nach Familiendrama Täterin und Opfer
identifizierbar dargestellt

Foto aus Internet-Auftritt eines Getöteten zeigt im
Urhebervermerk vollen Familiennamen 

Eine Boulevardzeitung berichtet zweimal online über eine Apothekerin, die ihre
beiden jugendlichen Kinder umgebracht haben soll und sich danach selbst das
Leben nahm. Die Tatverdächtige wird mit ihrem Vornamen, abgekürzten
Nachnamen, Beruf und Alter bezeichnet und auf einem Foto mit schmalem
Augenbalken gezeigt. Die getöteten Kinder werden mit Vornamen erwähnt und stark
verpixelt abgebildet. Das Foto eines der beiden Opfer wurde offenbar aus seinem
Instagram-Auftritt übernommen und zeigt im Urhebervermerk auch den
Familiennamen. Abgebildet wird zudem das Haus der Familie samt Hausnummer. -
Der Beschwerdeführer kritisiert vor allem, dass die Zeitung die Kinder im Foto
gezeigt und ihre Vornamen veröffentlicht habe. Damit seien eindeutig die
postmortalen Persönlichkeitsrechte verletzt worden. Das gelte auch für die
Verwendung des Fotos aus dem Berufsnetzwerk der Mutter. - Die Zeitung macht von
der Gelegenheit zur Stellungnahme keinen Gebrauch. - 

Der Beschwerdeausschuss spricht einstimmig eine öffentliche Rüge wegen
Verstoßes gegen den Persönlichkeitsschutz nach Ziffer 8 des Pressekodex aus.
Zwar sind die Fotos der getöteten Kinder gepixelt. Aber aufgrund der zahlreichen
Informationen (Vornamen, Wohnort, Wohnhaus) in Kombination mit dem Foto-
Urhebervermerk sind die beiden identifizierbar. Dabei müssen gerade Opfer
besonders geschützt werden. Auch der Persönlichkeitsschutz der Mutter wurde
missachtet, denn der Augenbalken auf ihrem Porträtfoto anonymisiert sie nicht
ausreichend. 

Aktenzeichen:0438/23/1-BA
Veröffentlicht am: 01.01.2023
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: öffentliche Rüge 
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